
Wie immer in den letzten Jahren gibt es 
auch zum Jahreswechsel 2025/26 eine 
Vielzahl von Einzelmaßnahmen im 
Steuerrecht, die sich ab diesem Jahr än-
dern werden. Dies fing bereits im Som-
mer 2025 mit dem Investitionsbooster 
der neuen Bundesregierung an und 
setzte sich mit kleineren Maßnahmen 
zum Jahreswechsel fort. Große Ände-
rungen, ein Systemwechsel oder gar ei-
ne Reform der Besteuerung gab es da-
gegen nicht und ist derzeit auch nicht 
zu erwarten.

	▶ Was passiert bei der 
Umsatzsteuerpauschalierung?

Unklar ist derzeit, wie sich der Umsatz-
steuerpauschalierungssatz entwickelt. 
So wurde ab 2022 eine Umsatzgrenze 
von 600 000 € eingeführt, Betriebe 
mit einem höheren Umsatz dürfen die 
Pauschalierung nicht mehr anwenden. 
Gleichzeitig wurde der Pauschalie-
rungssatz in mittlerweile fünf Schritten 
von ursprünglich 10,7 % im Jahr 2021 
auf aktuell 7,8 % abgesenkt. Die gesetz-
lichen Regelungen sehen vor, dass in 
jedem Jahr geprüft werden muss, ob der 
Pauschalierungssatz mit der Vorsteuer-
belastung des Sektors Land- und Forst-
wirtschaft übereinstimmt, anschlie-
ßend muss der Pauschalierungssatz 
entsprechend angepasst werden. Auf 
Basis der im Gesetz niedergelegten Be-
rechnungsmethode hätte sich ein Pau-
schalierungssatz von 6,1 % errechnet. 

Die Berechnungsmethode zweifelt das 
Bundesministerium für Landwirtschaft, 
Ernährung und Heimat (BMLEH) an, 
was nachvollziehbar ist. Wie soll sich 
eine Vorsteuerbelastung von unter 7 % 
errechnen, wenn Land- und Forstwirte 
ihre Vorprodukte mit einer Umsatzsteu-
erbelastung von 19 % (Maschinen, 
Pflanzenschutz) oder 7 % (Saatgut, Tie-
re) einkaufen? Die aktuelle Berech-
nungsmethode zeigt deutlich, dass der 
Gesetzgeber es versäumt hat, zum ei-
nen die Deckelung der Umsatzgrenze 
von 600 000 € zu berücksichtigen, 
zum anderen werden viele Leistungen 
miteinbezogen, auf welche die Pau-
schalierung nicht angewendet werden 
darf.

Der Bundesrechnungshof (BRH) bemän-
gelt, dass trotz der klaren gesetzlichen 
Vorgabe die Bundesregierung keine An-
passung nach unten beschließt. Aktuell

hält die Bundesregierung diesen Vor-
würfen mit Hinweis auf die fehlerhafte 
Berechnung stand. Für 2026 ist es da-
her spannend, ob gegebenenfalls im 
Laufe des Kalenderjahres die Bundes-
regierung einknickt und doch den nied-
rigeren Satz verkündet. Ehrlicher wäre 
es, wenn die Bundesregierung die Be-
rechnungsmethode überprüft und eine 
den tatsächlichen Realitäten entspre-
chende Methode gesetzlich fixiert.

	▶ Anhebung von 
Steuerfreibeträgen

Wie in jedem Jahr gelten auch ab 2026 
neue Steuerfreibeträge. Der Gesetzge-
ber ist verpflichtet, jedes Jahr zu prü-
fen, ob der Grundfreibetrag das Exis-
tenzminimum abdeckt. Ab 2026 gilt ein 
Grundfreibetrag von 12 348 €, für Ehe-
gatten gilt der doppelte Betrag. Der Kin-
derfreibetrag wird angehoben auf 
9 756 € je Kind, das Kindergeld um 4 € 
auf 259 € je Kind, unabhängig von der 
Anzahl der Kinder. Insgesamt werden 
die Eckpunkte im Einkommen
steuertarif um 2 % verschoben.

	▶ Absenkung der Umsatzsteuer 
auf Verpflegungsleistungen

Der Gesetzgeber hat ab 2026 die Ab-
senkung der Umsatzsteuer für Verpfle-
gungsleistungen in Restaurants und 
Cafés von 19 auf 7 % beschlossen. Ver-
sprochen hatte diese Absenkung noch 
die Ampelregierung, umgesetzt hat es 
nun die aktuelle Bundesregierung. Für 
Hofläden, Hofcafés oder auch für Cate-
rer ist dieser neue, abgesenkte Umsatz-
steuersatz von 7 % auf die Restaurati-
ons- und Verpflegungsumsätze ab so-
fort anzuwenden. Dies gilt auch für die 
Verpflegung von Saisonarbeitskräften. 
Unverändert bleibt es jedoch bei einem 
Umsatzsteuersatz von 19 % für Geträn-
ke. Soweit man Pauschalen für Buffets 
oder Feiern pro Person anbietet, muss 
der Gesamtpreis in einen Speisen- und 
einen Getränkeanteil aufgeteilt wer-
den.

	▶ Entfernungs-, Übungsleiter-, 
Ehrenamtspauschale

Zum Jahreswechsel hat der Gesetzgeber 
viele Pauschalen nach oben angepasst. 
So wird die Entfernungspauschale auf 
0,38 €/km angepasst. Bislang galt eine 
Entfernungspauschale von 0,30 €/km 
bis zu einer Entfernung von 20 km und 
darüber hinaus ein Wertansatz von 
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0,38 €/km. Diese Grenze wurde nun 
vereinheitlicht. Ebenfalls angepasst 
wird der Übungsleiterpauschbetrag von 
bislang 3 000 auf 3 300 € und auch die 
Ehrenamtspauschale von 840 auf 
950 € ab 2026.

	▶ Neue Viehbewertung ab 2026

Die derzeitige Viehbewertung im Steu-
errecht basiert auf Zahlen aus den 
1990er-Jahren und wurde 30 Jahre lang 
nicht angepasst. Alle viehhaltenden Be-
triebe greifen auf diese pauschale Vieh-
bewertung aus Vereinfachungsgründen 
zurück, weil dies eine erhebliche Er-
leichterung für die Ermittlung und Be-
wertung des Tierbestands zum Ende ei-
nes Wirtschaftsjahres bedeutet. Die Be-
triebe können wählen zwischen einer 
Einzelbewertung oder einer Gruppen-
bewertung, jeweils nach Maßgabe            
der veröffentlichten Bewertungsansät-
ze der Finanzverwaltung. 

Aufgrund gestiegener Kosten und teil-
weise höherer Veräußerungspreise 
werden nun diese Bewertungssätze an-
gepasst und die neuen, im Schnitt über 
30 % höheren Werte sind erstmals für 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2025 beginnen, also 
im Regelfall das Wirtschaftsjahr 
2026/27. Durch die angehobenen Werte 
ergibt sich ein bilanzieller Gewinn, der 
nicht mit einem realen Geldzufluss ein-
hergeht. Die Finanzverwaltung lässt es 
daher auf Intervention des Berufs-
stands zu, dass der dadurch entstande-
ne Umstellungsgewinn auf zehn Jahre 
verteilt werden kann.

	▶ Maschinenverkäufe: Keine 
Pauschalierung mehr 

Immer wieder musste sich die Recht-
sprechung mit der Frage befassen, wel-
che Umsätze der landwirtschaftlichen 
Betriebe in den Anwendungsbereich der 
Pauschalierung fallen oder auch nicht. 
Bereits vor einiger Zeit wurde entschie-
den, dass der Verkauf von Maschinen 
durch pauschalierende Landwirte nicht 
in den Anwendungsbereich der Pau-
schalierung fällt, sondern mit dem Re-
gelsteuersatz von 19 % zu erfolgen hat. 
Aus Vereinfachungsgründen lässt es die 
Finanzverwaltung bislang zu, dass in 
den Fällen, in denen die Maschine zu 
mindestens 95 % ausschließlich für 
Pauschalierungsumsätze genutzt wor-
den ist, auch der Verkauf der Maschine 
mit der Pauschalierungsumsatzsteuer 
erfolgen darf. Dieser Ansatz ist richtig, 

weil der pauschalierende Landwirt beim 
Einkauf der Maschine keinen Vorsteuer-
abzug hat und deshalb ein Verkauf mit 
Pauschalierungssteuer zutreffend ist. 
Diese pragmatische Verwaltungslösung 
hat der BFH gekippt und ausgeführt, 
dass solche Maschinenverkäufe immer 
mit 19 % Umsatzsteuer zu erfolgen ha-
ben. Die Finanzverwaltung muss diese 
Regelung nun umsetzen, es gilt eine 
Übergangsregelung bis zum 30. Juni 
2026. Ab dem 1. Juli 2026 hat daher jeg-
licher Maschinenverkauf von Landwir-
ten immer mit dem Regelsteuersatz von 
19 % zu erfolgen.

	▶ Anhebung Mindestlohn und 
Minijobgrenze ab 2026

Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 
1. Januar 2026 auf 13,90 €/Stunde. Au-
tomatisch erhöht sich dadurch auch die 
Verdienstgrenze für Minijobs. Sie steigt 
im Jahr 2026 auf 603 €. Insbesondere 
bei Minijobbern muss man prüfen, ob 
das vereinbarte Minijobgehalt und die 
vereinbarte Stundenzahl mit dem ge-
setzlichen Mindestlohn übereinstim-
men oder gegebenenfalls angepasst 
werden muss.

	▶ Was passiert bei der 
Erbschaftsteuer?

In diesem Jahr wird eine Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 
zur sachlichen Befreiung von betriebli-
chem Vermögen bei der Erbschaftsteuer 
erwartet. Die Verfassungsbeschwerde 
wurde eingelegt, weil der Erbe aus-
schließlich Kapitalvermögen und Immo-
bilien geerbt hat, für welche keine sach-
lichen Befreiungen greifen. Dies sah der 
Erbe als Verstoß gegen den Gleichheits-

grundsatz an, weil betriebliches Vermö-
gen, insbesondere große betriebliche 
Vermögen, teilweise komplett von der 
Erbschaftsteuer freigestellt werden. 

Die Entscheidung des BVerfG wird si-
cherlich Auswirkungen haben auf die 
derzeit geltende und sehr weitreichende 
sachliche Befreiung von betrieblichen 
Vermögen. Die sachliche Befreiung des 
landwirtschaftlichen Vermögens ist 
nicht Gegenstand des Verfahrens, doch 
bleibt abzuwarten, was die Karlsruher 
Richter am Ende zu der kompletten Be-
freiungssystematik im Erbschaftsteuer-
recht ausführen. Falls eine Neuregelung 
erforderlich ist, ist davon auszugehen, 
dass dem Gesetzgeber 12 bis 18 Monate 
Zeit gegeben wird, um eine Neuregelung 
zu verabschieden.

Ralf Stephany, 
Parta Steuerberatung GmbH, Bonn
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Aktivrente von 2 000 € 
pro Monat
Ab 2026 können Personen, die bereits das gesetzliche 
Rentenalter von 67 Jahren erreicht haben, bis zu 2 000 € 
pro Monat steuerfrei monatlich hinzuverdienen. Dies gilt 
nur für Rentner, die sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt sind. Diese Regelung gilt daher nicht für Beam-
te oder Minijobber. Der Arbeitgeber muss für Aktivrent-
ner Beiträge zur Rentenversicherung abführen, ohne 
dass sich dadurch die Rente des Aktivrentners erhöht. 
Abgeführt werden müssen vom Rentner Beiträge zur 
Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Dagegen 
ist die Steuerfreiheit bis 2 000 € pro Monat gesichert, es 
greift auch kein sogenannter Progressionsvorbehalt. Ins-
gesamt handelt es sich um eine durchaus interessante 
Maßnahme und es bleibt abzuwarten, ob dies auch in der 
Land- und Forstwirtschaft genutzt wird.� ◀
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